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(5) Die Ziele des im Rahmen des Beschlusses (EU) 2021/1764 zu finanzierenden 

Jahresaktionsplans sehen vor, für die Erhaltung der biologischen Vielfalt der 

Meeresökosysteme im gesamten südwestlichen Indischen Ozean zu kämpfen. 

(6) Die Maßnahme „Erhaltung der Meeresökosysteme und nachhaltige Bewirtschaftung 

der natürlichen Ressourcen im südwestlichen Indischen Ozean“ zielt darauf ab, die 

Kenntnisse und die Überwachung der Meeresökosysteme im südwestlichen Indischen 

Ozean zu verbessern, um geeignete Erhaltungsmaßnahmen zu entwickeln.  

(7) Nach Artikel 26 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2021/947, der nach Artikel 81 des 

Beschlusses (EU) 2021/1764 anzuwenden ist, wird die Maßnahme im Rahmen der 

indirekten Mittelverwaltung durchgeführt. 

(8) In Bezug auf Stellen und Personen, die mit der indirekten Verwaltung von 

Unionsmitteln betraut sind, hat die Kommission sicherzustellen, dass die finanziellen 

Interessen der Union in dem in Artikel 154 Absatz 3 der Haushaltsordnung 

vorgesehenen Maße geschützt werden. Zu diesem Zweck sind die Systeme und 

Verfahren dieser Stellen und Personen nach Artikel 154 Absatz 4 der 

Haushaltsordnung zu bewerten5 und erforderlichenfalls nach Artikel 154 Absatz 5 

geeigneten Aufsichtsmaßnahmen zu unterziehen, bevor eine Beitragsvereinbarung 

unterzeichnet werden kann. 

(9) Es ist notwendig, die Zahlung von Verzugszinsen gemäß Artikel 116 Absatz 5 der 

Haushaltsordnung vorzusehen. 

(10) Im Interesse einer flexiblen Durchführung des Aktionsplans sollte festgelegt werden, 

welche Änderungen für die Zwecke des Artikels 110 Absatz 5 der Haushaltsordnung 

nicht als substanziell gelten. 

(11) Der im vorliegenden Beschluss vorgesehene Aktionsplan steht im Einklang mit der 

Stellungnahme des Ausschusses nach Artikel 90 des Beschlusses (EU) 2021/1764 — 

BESCHLIEẞT: 

Artikel 1  

Der Aktionsplan 

Der im Anhang dargelegte jährliche Finanzierungsbeschluss, der den Jahresaktionsplan für 

die Erhaltung der Meeresökosysteme und die nachhaltige Bewirtschaftung der natürlichen 

Ressourcen im südwestlichen Indischen Ozean für 2023 darstellt, wird angenommen. 

a) Der Aktionsplan umfasst folgende Maßnahme: „Erhaltung der Meeresökosysteme 

und nachhaltige Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen im südwestlichen 

Indischen Ozean“, wie im Anhang dargelegt. 

Artikel 2  

Beitrag der Union 

Der Höchstbeitrag der Union für die Umsetzung des Aktionsplans für 2023 beläuft sich auf 

4 000 000 EUR und wird aus der Haushaltslinie BGUE-B2023-14.050200.02 des 

Gesamthaushaltsplans der Union finanziert. 

Die in Absatz 1 genannten Haushaltsmittel können auch Verzugszinsen abdecken. 

 
5 Außer in den Fällen nach Artikel 154 Absatz 6 der Haushaltsordnung, in denen die Kommission 

beschließen kann, keine Ex-ante-Bewertung zu verlangen. 


